
 
 
 

A.A.A. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwaltung 
 („A.A.A. AG“) 

 
 

Hinweisbekanntmachung 
gemäß §14 Abs. 3 Satz 2 Wertpapierprospektgesetz 

 
zum 

 
Wertpapierprospekt vom 20. März 2008 

 
für 

 
die Zulassung zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General 
Standard) von 5.442.204 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag 

(Stückaktien) der A.A.A. AG aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 01. 
Dezember 2005 beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (eingetragen in das 
Handelsregister am 25. Januar 2006) jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital 

von EUR 2,09 und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 01. Januar 2006 (ISIN: 
DE00A0H50F9, WKN: A0H50F) 

 
sowie für 

 
die Zulassung zum Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (General 
Standard) von 2.787.143 auf den Inhaber lautenden Stammaktien ohne Nennbetrag 

(Stückaktien) der A.A.A. AG aus der vom Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 23. 
November 2006  beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage (eingetragen in das 
Handelsregister am 18. Januar 2007) jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital 

von EUR 2,09 und voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 01. Januar 2006 (ISIN: 
DE00A0H50F9, WKN: A0H50F) 

 
 
Der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) am 25. März 2008 
gebilligte Prospekt wird als einziges Dokument im Sinne von §12 Abs. 1 Satz 1 WpPG ab 
dem 27. März 2008 als gedrucktes Exemplar bei der A.A.A. AG, Gutleutstraße 175, D-60327 
Frankfurt am Main (Telefax: +49 (0)69 240008-29) kostenlos zur Ausgabe bereitgehalten. 
 
Der Prospekt ist auch auf der Internetseite der A.A.A. AG unter www.aaa-ffm.de 
veröffentlicht. Auf Verlangen wird jedem Interessenten eine Papierversion des Prospekts 
kostenlos zur Verfügung gestellt. 
 
 
Frankfurt am Main, im März 2008 
 
 
A.A.A. Aktiengesellschaft Allgemeine Anlageverwaltung 
 
Der Vorstand 

http://www.aaa-ffm.de/pages/iv-boersenzulassung.html

